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V.

Anmerkn ngen
über die

F r o h n d i enste.

Von

Hrn. Christ, von Basel,
regierenden Landvogten auf Möncheufiein.
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Hochgeehrteste Herren!

I Eure Hwgb. stnd mit einem nachahmungswür«
diqen eifer auf alles bedacht, was das auf«

nehmen der Landwirthfchaft befördern kau.
Nun fehe ich eine billige einrichtung der Frohuun-
gen als einen Hauptpunkt derfelben an, indeme
meines erachtens durch eine eingeführte billigkeit
und gleichheit ein lebendes und wirkendes wefen
unter dem landmanne stch hervorzuthun nicht
ermangeln wird. Diefes kan uns alsdenn die anzahl
geschäftiger landleute gewaltig vermehren. Ich
wünschte, daß mein entwurf von fo guten folgen
seyn möge, als meine gesuchte abstcht, die das ge«

meine beste zum vorwürfe hat, gut ist. Deßwe«

gen nehme ich auch die fteyheit, folchen einer für
dasfelbige wachenden Gefellfchaft, fo alle Verehrung

wohlgesinnter gemüther verdient, zu übergeben le,

Meiner Hochgeehrteste Herren :c. «.

Schloß Mönchenstein
den l. wintermonat i?<s.

Christ Landvogt.

I. Stük 1764. I Anmer
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Anmerkungen
übcr die

F r o h N d i e n st e.

,^T'ic^H Frohnungen sind eigentliche dienste, wri-
^«^.^ che von den Unterthanen für die Herr-

fchaft odcr für ihre Gelneind persönlich
nnd unentqe'.dlich geleistet werden. Sie fanden
ihren Mimma, in dem gewalt, fo der starke üver den

schwachen hat. In den mittlern zeiten waren sie

folgen der dienffbarkeit; und da die landesherren
zugleich die eigenthümer aller liegenden und fahrenden

haab ihrer un^rihanen waren; fo konnte von
keiner Realfrohiumg die rede feyn, fondern der
eingeschlichene überdrang der grossen mußte von den

geringern befolget werden. Sobald aber eine
vernünftigere und mildere denkungsart die oberhand

gewannen / und man den Unterthanen an einichen
orten gänzlich/ an andern aber zum theile die
natürliche freyheit wieder zukommen liesse; fo wurden
felbst an vielen orten Deutschlands Realfrohmmgen
««geführt (*).

An

Siehe in Nevii vecis. k. IV. Dec. iz z. einen foruch
von 1654., worinn enthalten : daß die Fuhren und
Dienste, wic landsüblich, nach proportion eines
jedweden einhabmden ländereycn zu leisten sexe.



über die Frvhndienste. iz.
An vielen orten, und besonders auch in der

Schweiz, blieben die persönlichen Frohnungen in
Übung, und solche werden durch die verändrungen
der zeiten und umstände täglich ungerechter und
ungleicher. An vielen orten wird den Unterthanen
die lust zu dem Akerbau dadurch gänzlich benommen,

und dem gemeinen wesen ein unbeschreiblicher

schaden zugefügt. Ich glaube also einen
Vorschlag zu thun, der der gerechtigkeit, wie der klug,
heit angemessen ist, wenn ich anrathe, alle Froh-
nungen zu Realbefchwerden zu machen, und folche
auf die güter zu Wagen.

Allervörderst aber ist die frage aufzuwerfen,
was für Güter von der Frohn befreyt feyn follen?
Ich antworte : Alle Herrschaftlichen-und Pfarrey-
gütcr, famt denjenigen, welche eine befreyung
rechtsbeständig, darthun können. Alle andre follen
villich der Frohnung unterworfen werden. Biel-
weniger wollte ich den einfchleichenden mißbrauch
gelten lassen daß, fobald ein gut in eines Herrn
Händen ist, folches von aller Frohnung Vefreyt fey.
Besser wäre zu bestimmen, daß alle und jede,
dermalen den bauern zugehörige güter, in welche Hände

ste auch kommen, den Frohnungen ohne unterscheid

unterwürstg bleiben sollen ; änderst müßten
die den landleuten bleibende besizungen also beschwärt
werden, daß sie, zum nachtheile des landesherrn,
nimmer darauf bestehen könnten, fondern verderben

müßten. Entweders muß diefes befolget, oder
der verkauf der bauerngüter an die Herren gänzlich
verbotten werden.

Die, fo obenangeführtes widersprechen, b>

I'« Häupten,
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hmwten, daß, wenn die Herren nicht auch kauft»

dörfen / alsdann die reichen Hauersleute die arrmn

dluten, und alles um einen wohlfeilen preis zufa-

„ienkaufen. Diefts ist wahr/ aber der reiche land-

mann hat kinder, diefe verheurathen ßch, das gut

Wird wiedrum in kleinere (und zwar öfters nur in

kllzuklcme) theile verteilt; welche vertheilung dem

baummwcrbe und den akerzügen gleichfalls höchst-

uachtheilig ist. Kauft es aber ein Herr ; fo ist folches

fiir die bcmcrsleute in todten Händen.

Nun ist noch zu bestimmen, wie die Froh-

ilungen abzutheilen, und deren natur näher einzuigen

ft!). Solche follen billich in zween theile

getheilt wcrden.

Erstlich in die, fo alfo gleich bey einer ver

ftmimeltcn menfthlichen gefellfchaft in eine gemeinde,

zum beHufe derfelben entstanden und höchst-

nothwendig; fodcmn in die, welche entstanden/

fobald diefe gefellfchaft sich einem oberkeitlichen ge-

walt unterworfen / und die eher zu Vermehrung der

einkünfte des staatcs und erfparung desselben

ausgaben als aber zur Nothwendigkeit der befondern

cinwohncr dienen.

Unter erstere können gezählt werden:
Kirchen, Pfarr - und Schulhäufer, Brünnen, Stege,

Güter und Fujnvege, gemeine Hölzer und Weiden/

auch Bäche, Wuer und Wässerungen :c.

Unter leztere aber: die Landstrassen/ Flüsse/

Brüken, oberkeitliche Gebäude u.d. gl., auch alle

Materialien, fo den städten zugeführt werden.

Die
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Die Frohnnngen werden theils vermindert,

theils in eine proportionierliche gieichheit gebracht,
durch eine, auf alle liegende güter, ohne unterfcheid,
m geld zu legende auftage; wie diefes leztere

vorzunehmen wird in einem befondern artikel folgen.
Ersteres aber, nemlich die Verminderung dcr Hroh-
nungen wird nicht darinn bestehn, daß es weniger
zu frohnen giebt, sondern daß die Frohnungen mit
mehreru zügen versehn, und was vorhin durch zehne

verrichtet worden, hernach durch fünfzchne
gefchieht. Es ist fehr wahrfcheinlich, daß dnrch lez-

teres, nemlich eine aussage in geld, die fuhrwme
aufkommen müssen, indeme mancher, der nun
entweders fein futter mit mast-und Melkvieh verfüttert

oder aber gar (zum grösten verderben feiner
beßzungen) verkaufet, wenigstens einen thcil davon
mit zugvieh verfüttern wird um cinestheii den

betrag feiner anläge wieder zu erwerben, und eine

ausgäbe an baarem geld, fo die schwerste für den

bauern ist, auszuweichen. Anderntheils aber di?

düngung feinem gute zuzuwenden ; nicht zu gedenken,

daß der mit eigener Hand bcpstügte aker, weit
besser, und zu gelegnerer zeit bearbeitet wird, als

der, den man um den lohn bestellen laßt: indeme

das eine ausgemachte Wahrheit ist, daß der
eigenthümer jederzeit das feinige mit mehrerer emstgteit
und eifer besorget, als ein um den lohn gedingter.

Die Frohnung an stch felbsten aber, wird
folgender inassen angestellt, nnd ist ohne einiche

Hinderniß in einem dorfe, das bey 240. einfassen hat,
ausgeführt worden.

Diefer gemeinde wurde ein bezirk einer land-

I Z ßrasse
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strasse von 772. ruthen, (jede zu 16. schuhen,) zu

Verfertigen auferlegt; zu welcher arbeit täglich eine

gewisse anzahl mannfchaft, nebst den dazu nöthigen

fuhrwerken geliefert werden mußte. Diefe

mannfchaft wurde in rotten eingetheilt, deren jede

einen rottmeister hatte, fo ein vernünftiger, des

lefens und fchreibens erfahrner mann feyn mußte.

Des abends zuvor wurde jeder rotte auf die Froh»
gebotten, da denn des andern morgens frühe, wenn

die bättzeitgloke das zeichen gäbe, stch famtliche

bauern, mit dem benothigten Werkzeuge, vor deS

rcktmeisters behaufung einfanden; allda wurden

die namen das erstemal, und wie sie an stell und

plaz waren, das andremal abgelefen, damit alle

zugleich an-und von der arbeit giengcn. Auch deS

abends, wenn die arbeit zu ende, wurden die

namen wiedrum abgelefen ; die fo sich entweders nicht,

oder zu fvate eingefunden, aufgezeichnet, und an

ihrer behörde verzeigt, der zettel aber, worauf
auch das datum des tages angemerkt ware, dem

beamten des ortes des abends von dem rottmeister

zur Verwahrung übergeben; welche zettel alle vier

wochen vor der ganzen gemeinde öffentlich abgelefen

und hernach die nàmen in ein buch eingetragen

wurden, damit, wenn je ein fehler follte

vorgegangen feyn, man sich desselben noch erinnern

mochte; wenn aber einmal das buch ohne Widerspruch

eingetragen, wurde niemand weder rche

noch antwort mehr gegeben.

Ein gleiches geschahe auch mit den Fuhren;
der taglohn ward fowohl diefen als jenen bestiinmt,

dem taglöhner wurden 4! gute bazen, und dem

fuhr-
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suhrmann reichsgulden für eine fuhr mit zwey
Pferden oder ochfen bestimmt (^'.

Die bezahlung diefer Frohnung ward auf
nachstehende weife auf die güter geschlagen:

Man nähme ein grosses folivbuch (^) / und
räumte einem jeden burger, nach der hauKehr,
ein oder mehrere blatter ein, auf folche nun wnr-
den feine Wiefen, Aeker, Reben, Beunde» und
Waldungen verzeichnet, und nachdem« er folche

vor zwölf unpartheyifchen münnern, (worunter die

vorgefezten des ottes, bauern, tauner und rebleute

begriffen) bey feinem eyd angegeben, fo mußte er
Mretten; worauf diefe manner, nach abgelegtem
schazungseyd, sämtliche güter, stük vor stük, nach

ihrem damaligen werthe qefchâzt; hernach liesse

man denfelben wieder hineinkommen, und last ihm
die schazung vor, ob er wider folche'etwaS
einzuwenden hatte: und also ward der ordnung nach

fortgefahren. Zu end einer jeden rechnung ward
die fumm, das ist, wie stark fein vermögen, zu

geld gerechnet, fey, eingefezt, bis man mit allen

fertig ware: worauf das kleine buch, in welchem

die taglöhne und fuhren aufgeschrieben, cmst.e-

Wagen, und was ein jeder verdient, zufamcn-

I 4 geschrieen

Vier und ein halber gute bazcmthun fünfSchwci-
zcrbazen, odcr 15. sols franz. geld. Ein und ei» halber

gulden abcr thut z. liv. 15. sols franz. geld, oder 25.

Schweizerbazcn.

(**) V!ä. lab. I. so zwey exempel, nemlich von einem

bauern und tauner sind.
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geschrieben/ und nur obenhin nachgesehn ward,
wie viel geld man zur bezahlung der gemachten

arbeit nöthig habe; die erste rechnung ware stark,

man brauchte ein?w cem«, in der leztern nur ein

halbes : doch ist diese strasse jeden gegen drey ?m
cento von seinen ligenden gütern gekommen. Wenn

nun der Überschlag gemacht worden, wie viel man

ungefehr an geld braucht, so wird ein tag bestimmt,

und mit mann vor mann in gegenwart vorbemeld-

ter vorgefezten und fchazungsmännern, auf dem fusse

abgerechnet, wie beyliegende tabelle zeigt. Eine folche

rechnung ist ordentlich alle jähre gehalten / und

bey folcher einem jeden, reichen und armen, bauern

oder tauner, vier taglöhne, das ist 18. gute

bazen, für die frohndienste abgezogen worden,
damit der arme, dem fogar kein stük an ligenden
gütern der rechnung aufgefchrieben, und der vieles

von feinen nebenburgern dadurch verdient, doch

nicht gänzlich der Frohnung enthoben fey. Keine

sind glüklicher durchgekommen, als die, fo geld an

gülten hatten, indeme sie nichts davon bezahlten.

Die unglüklichsten aber sind die gewefen, fo grosse

güter und viele fchulden auf denfelben hatten, indeme

der, fo auf einem gute von zehntaufend pfunden

werth, fechstaufend pfund verzinßte, eben foviel

zahlen mußte, als der, fo wenig oder nichts

darauf zu thun fchuldig war. Da nun niemand

geklaget hatte, ist es dabey geblieben; wie aber in
zukunft folches anzufehn, werde ich meine gedanken,

wie es mich am billigsten dünkt, beyfezeu.

Bey den erstern, nemlich bey denen, fo ihr
geld an gülren haben,

' wäre das gleiche, wie bey

denen,
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denen, so güter besizen, zu beobachten, und sie müßten

angehalten werden, waS sie trift, abzuführen;
auch da feibige, folche weit leichter, verschlagen
und Hinterhalten können, fo wäre denen, fo
folches thun, das halbe kapital zu gunsten des fchuld-
ners einzuziehn, oder zu gunsten dessen, der
folches anzeigen würde.

Wie aber denen leztern zu helfen, die grosse

summen auf ihren gütcrn verzinfen; fo muß ich
gestehn, daß ich mich ihretwegen in einer grossen

Verlegenheit besinde: indeme mich bedünkt, daß man
nach fchärfe der rechten, nicht lange nachzufragen
habe, ob einer viel oder wenig anf fein gut ver-
zinfet; sondern niemand foll mehr unterfangen, als
er wirklich bestreiten kan. Auf der andern feite
aber steht zu beförchten, daß mancher fleißige

landwirth abgefchrett werde, feinen fleiß auszuüben

(der sich bey den reichsten bauern leider! am
allerwenigsten bestndet, fondern der reichthum er-
wekt bey den mehresten ehender gemächlichkeit und

faullenzerey, als gewerbfamkeit; diefer leztere fehler

wird auch weit mehr bey dem armen und
Mittelmann angetroffen).

Von diefer schazung sind auch (die häufer,
kraut-und baumgärten, in fumma alles, fo in
dem dorfe besindlich,) befreyt geblieben, aus der
wohlgegründeten urfache: weilen der, fo ein bauern-
gewerb und akerzüge haltet, größre gelegenheit
bedarf als ein andrer, und man mit recht bey alleu
«nlässen die akerzüge, deren Vermehrung und
aufnahm die grundveste des Landbaues ist, begünstigen

foll.

I s Diefes
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Dieses nun ist bey errichtung einer Landstrasse
beobachtet worden: In dem nemlichen dorfe aber
stnd die Dorffrohnungen, fo zwar mehrentheils
sleinigleiten, noch allezeit auf die perfonen und
züge ausgetheilt, alfo/ daß der reiche wie der
arme tauner feine HandfrohN/ und der reiche wie
der arme bauer feine zugfrohn verrichtet, und wäre
meines erachtens noch ferneröhin, die dorfkleinig-
keiten be.refeud, alfo zu lasscn.

Wird aber eine neue Kirche, Pfarr-oder
Schulhcms gebaueu, geschieht grosser fchaden durch
Gewässer, kommen overceitliche Frohnungcn; fo
kennen folche zu geld anschlagen, aufdie guter
verlegt, und alsdenn auf vorbefchriebene weife
verfahren werdcn. Die fauberung der Gemeinweide»
oder Alimenten aber, können, laut der neulich zu

Bafel in druk ausgegangenen Verordnung,
vorgenommen werden, alfo daß jedcr an deren ausrau-
tung und nnterhaltunq, nach dem masse, fo er
davon zu geniessen hat, beytragen foll.

«—-s»^â> —ss^^

Tabelle



Tabelle I.

Ein Bauer, Hans N. bestzt

Wiesen:

Ein sink Matten in N. ist geschäzt - so.
Ferners ein stük in N. « 70. «

Ein stük in N. 4OO.

Aeker.
Eine juchart auf N. » -

Eine halbe dito allda. 17«.
Eine halbe dito in N. - - 8o.
Eine dito auf N. - IOO.
Eine dito gegen N. - « I90.

Beimden.
Eine halbe juchart im Dorf. - 2OO.

Eine viertel dito in N. - « 6Q.

Weinberge.
Ein halbe viertel in N. - so. iiki»^
Ein viertel im Berg. «

Waldung.
Ein viertel in der Hard. « - IQ.
Eine halbe juchart im Berg. IO.

ISSO.
Soll bezahlen à ^ pro «m« - IS. IO.
Hat verdient - - I?- s.

Muß alfo noch bezahlen « « 2. s.
Hat verdient mit zehen Fuhrungen 5

Gulden 15. Gulden, thun
Davon geht Frohngcld

!8. Is.
I. IO.

Kommt ihm zugut I?. s.

Tabelle



Tabelle II.
Ein Tauncr Michel N. bcsizt

an Wiesen:
I.ÌV.

Ein stüklein auf N. ist gescheht « io. -
Ein dito in R. - - - s. -

Aker.
Cin halbe viertel auf N. - > is. -

Reben.
Ein stük im Berg - - 10.

Beunden.
Ein stük auf N. - - lo.

ZO. -
Soll bezahlen û ^ pr» c«'.ro - 5.
Hat verdient - - - z. -

Sttipföngt alfo - - z. is.
Hat verdient in zwölf tagen / 5 4; bazen

des tags - - 4. io.
Davon geht Frohngcld - - 1. iO.

Kömmt ihm zu gnt - - - «

Att-
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Anmerkungen
zweyer Mitglieder der.ökon. Gesellschaft

in Bern.

<Als in dem jähre 1756. das Landgricht Sef-
< > tigcn und die anstoßenden Herrschaften

den hohen befehl zum Strassenbau erhielten

; fo wurden die landleute nach der alten

einrichtung der Frohndienste angelegt: die, fo wenig

oder kein land hatten, zur Handarbeit, die besizer

der güter, fo Fuhrwerke hatten, zu Fuhrungen.

Man arbeitete kanm einiche wochen; fo

beklagten sich die Handwerker und tauner, sie ver.

brauchten ihre zeit und Werkzeuge, ihr einziges

vermögen ohne entgeld, da unterdessen ihre weiber

nnd kinder zu Haufe keiu brod Hütten. Die
Herrschaften erkennten die klagen derfelben für gegrün«

det, und machten eben die einrichtung, die der

autor diefer fchrift vorschlügt.

Alle liegende güter wurden nach der schon

längst gemachten telle oder anläge zu Unterhaltung

der armen in der geineine auch izt angelegt. Aus

dieser erhielte der taglöhner Zz bazen des tages,
und der landwirth vor sein fuhrwerk 125 bazen;

so arbeitete der arme nicht vergebens, und dcr reiche

gewann einen thett ftiner Mage mit feinem

zuge wieder. Die folge hat diefe einrichtung ge-

rechtfertiget. Einiche bauern, die das geld uicht

gerne ans den Händen liessen, beklagten sich zwar;
man antwortete ihnen: ob es nicht Villich feye,

daß
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daß derjenige/ der das land beßzet und nuzet, amy
die beschwärden ertrage? und man stellete es ih-
nen frey/ den rest chrer anläge durch ihre arbeit
abzuführen.

So billig und vortheilhaft diefe einrichtung
ist; fo hat ße doch auch ihre Nachtheile:

1. Geht die arbeit langsam von statten.

2. Muß mancher landwirth zur unzeit an die«

felbe gehn.

z. Der Handwerksmann / der oft keinen taglöhner

an feine stelle ßndet/ muß felbsten an die
arbeit gehn / und verderbt viele zeit.

4> Die arbeit wird zwar gut gemacht/ aber
auch bald vernachläßiget / weilen man nicht
jedes jähr das land anlegen will.

s. In Herrfchaften, die viele Strassen zu ma-
chen und zu erhalten haben, wahret die

anläge immer fort / weil / infonderheit in dem

berglande, ein theil zerfallt/ eh der übrige
in der kehr neu gemacht wird.

Deßwegen ziehn viele landleute folgende
einrichtung vor.

Die güter einer Henfchaft oder Dorffchaft
werden fowohl als die Strasse ausgemessen, und
einem jeden landwirthe, nach dem Verhältnisse
feiner güter/ ein stük Wegs in einer bestimmten zeit,

zu machen «erzeigt. Sie fagen

i. Geht das werk gefchwinder von statten.

». Der landwirth nihmt feine bequeme zeit dazu.

2. Der
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z. Der fleißige genießt seines fleisses, durch diß

kurze dauer der arbeit.

4. Der nachWge kan zur arbeit gehalten, und
such zur strafe gezogen werden.

s. Der bauer, der lieber arbeitet als bezahlt,
zieht diefe einrichmng der andern vor, weil
ste auch weniger den fchein einer aufläge hat,
und mit dem begriffe, den cr sich von dcr
freyheit machet, weniger streitet.

Diefe einrichtung hat aber, wie die erfahrung
lehrt, einen grossen nachcheil; die arbeit wird von
den meisten fchr fchlecht verrichtet. Wir glauben
alfo, daß bey anlegung der Strassen, und unter-
nemmung andrer- gemeinen werke, die erstere den

Vorzug verdiene; bey Unterhaltung derfelben aber,
kan leztere vor den landmami ihre Vortheile
haben in foferne er gehalten isi, zu rechter zeit
feine arbeit gut zu verrichten, und der nachläßige
ohne nachsetzn gestraft wird.

Wenn ein gemein werk z. ex. eine Strasse,
einer dorffchaft auferlegt ist, wird folche wohl thun,
wenn ste die arbeit, foviel in einem tage verrichtet

werden kan, uud ihre arbeiter, uuter der
aussicht eines rottmeisters, in verschiedene theile theilet.
Die arbeit wird so geschwinder vvn statten gehn.
Die arbeiter stnd dabey freyer, eifriger und
achtsamer, indem jeder weiß, daß, wenn die arbeit fertig

ist-, er davon auch befrsyt fey.

E.V. G. N. E. T.
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